
Das in Kathmandu am 14. Juni 2021 unterzeichnete 
Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung von Nepal über Finan-
zielle Zusammenarbeit 2020 ist nach seiner Inkrafttretens-
klausel 

am 14. Juni 2021 

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 23. September 2021 

B u n d e s m i n i s t e r i u m  
f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  Zu s a m m e n a r b e i t  

u n d  E n t w i c k l u n g  
Im Auftrag  

Dr. U te  H e i n b u c h
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Bekanntmachung 
des deutsch-nepalesischen Abkommens 

über Finanzielle Zusammenarbeit 

Vom 23. September 2021



Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Regierung von Nepal – 

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Nepal, 

in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch 
partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und 
zu vertiefen, 

in dem Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Be -
ziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, 

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
in Nepal beizutragen, 

unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhand-
lungen vom 24. November 2020 – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht 
es der Regierung von Nepal oder anderen, von beiden Regierun-
gen gemeinsam auszuwählenden Empfängern, von der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) Finanzierungsbeiträge in Höhe 
von bis zu 13 800 000 Euro (in Worten: dreizehn Millionen acht-
hunderttausend Euro) zu erhalten: 

1. Für die Vorhaben:  

a) „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im ländlichen und 
semiurbanen Raum – Finanzierung Phase III von Kleinst-, 
Klein- und mittelgroßen Unternehmen (KKMU)“ in Höhe 
von bis zu 7 000 000 Euro (in Worten: sieben Millionen 
Euro), 

b) „Verbesserung der Mutter-Kind-Versorgung im urbanen 
Bereich – Paropakar Geburts- und Frauenklinik Kathman-
du II“ in Höhe von bis zu 5 300 000 Euro (in Worten: fünf 
Millionen dreihunderttausend Euro),  

wenn nach Prüfung die Förderungswürdigkeit dieser Vor -
haben festgestellt worden ist, 

2. Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaßnahmen zur 
Durchführung und Betreuung des folgenden Vorhabens: 

„Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im ländlichen und 
 semiurbanen Raum – Finanzierung Phase III von Kleinst-, 
Klein- und mittelgroßen Unternehmen (KKMU) – Begleit -
maßnahme“ in Höhe von bis zu 1 500 000 Euro (in Worten: 
eine Million fünfhunderttausend Euro). 

(2) Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es 
der Regierung von Nepal zu einem späteren Zeitpunkt ermög-
licht, weitere Finanzierungsbeiträge zur Vorbereitung der in Ab-
satz 1 genannten Vorhaben oder für notwendige Begleitmaßnah-
men zur Durchführung und Betreuung der in Absatz 1 genannten 
Vorhaben von der KfW zu erhalten, findet dieses Abkommen An-
wendung. 

Artikel 2 

(1) Die Verwendung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Be-
träge, die Bedingungen, zu denen sie zur Verfügung gestellt wer-
den, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die 
zwischen der KfW und den Empfängern der Finanzierungsbei-
träge zu schließenden Verträge, die den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. 

(2) Die Zusage der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Beträge 
entfällt, soweit nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren nach 
der Zusage die entsprechenden Finanzierungsverträge geschlos-
sen wurden. Diese Beträge verfallen somit am 23. November 
2025. 

(3) Die Regierung von Nepal, soweit sie nicht selbst Empfän-
ger der Finanzierungsbeiträge ist, wird etwaige Rückzahlungs-
ansprüche, die aufgrund der nach Absatz 1 zu schließenden 
 Finanzierungsverträge entstehen können, gegenüber der KfW 
garantieren. 

Artikel 3 

Die Regierung von Nepal befreit die KfW von direkten Steuern, 
die im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung 
der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Verträge in Nepal erhoben 
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werden. In diesem Zusammenhang erhobene Umsatzsteuer oder 
ähnliche indirekte Steuern werden von der Regierung von Nepal 
getragen. Erhobene besondere Verbrauchsteuern werden von 
der Regierung von Nepal übernommen. Darüber hinaus befreit 
die Regierung von Nepal die KfW von sonstigen öffentlichen Ab-
gaben. 

Artikel 4 

Die Regierung von Nepal überlässt bei den sich aus der Ge-
währung der Finanzierungsbeiträge ergebenden Transporten von 
Personen und Gütern im Land- und Luftverkehr den Passagieren 
und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft 
keine Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der 
Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls 
die für eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforder -
lichen Genehmigungen. 

Artikel 5 

(1) Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in 
Kraft. 

(2) Die Vertragsparteien können Änderungen dieses Abkom-
mens vereinbaren. 

(3) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens werden durch die Vertragsparteien gütlich im 
 Rahmen von Gesprächen beziehungsweise Verhandlungen 
 beigelegt. 

(4) Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
 Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der 
Regierung von Nepal veranlasst. Die andere Vertragspartei wird 
unter Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten 
Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Ver-
einten Nationen bestätigt worden ist.
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Geschehen zu Kathmandu am 14. Juni 2021 in zwei Urschrif-
ten, jede in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wort-
laut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

R o l a n d  S c h ä f e r  

Für die Regierung von Nepal 

S h r e e k r i s h n a  N e p a l

Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel 

vom 13. Juli 2021 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Appereon Business Solutions, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-78-01) geschlossen wor-

den. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 13. Juli 2021 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 27. September 2021 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. C h r i s to p h e  E i c k

Bekanntmachung  
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung  

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen  
an das Unternehmen „Appereon Business Solutions, Inc.“  

(Nr. DOCPER-TC-78-01) 

Vom 27. September 2021

 


